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Vorweggenommen wird hier allerdings einiges durch 
den Vorschlag, generell Margentarife einzuführen. 
Eine solche Auflockerung des Festtarifs kommt viel
leicht einigen Eisenbahnen gelegen, die auf direktem 
W ege dem Ziel umfassender Sonderabmachungen nicht 
näher kommen können. W ie allerdings die M argen
tarife im einzelnen aussehen sollen — mit breiter 
M arge und Möglichkeit zum einheitlichen W agenraum 
tarif oder schmalen M argen je Tarifklasse bzw. Aus
nahm etarif — bleibt noch völlig offen. Die Kommis
sion betont ausdrücklich in  Ziffer 144 ihrer Denk
schrift, daß verschiedene Lösungssysteme zulässig sind. 
Entscheidend ist, daß eben der freien Preisbildung 
durch den V erkehrsträger größerer Spielraum gegeben 
und dessen rasche Anpassung an die Konjunkturlage 
erleichtert w erden soll. Zu beachten ist vor allem, 
daß nach diesen Vorschlägen für Straßenverkehr und 
Binnenschiffahrt in den meisten Ländern und im grenz
überschreitenden V erkehr überhaupt Mindest- und 
Höchsttarife erst neu geschaffen würden.

M oderne K on zep tion  d e r  Verkehrsordnung

Insofern stellen diese Tarifvorschläge an sich bereits 
den wichtigsten Beitrag in der Denkschrift der Kom
mission zum großen Problem der Verkehrsordnung 
dar. W enn hier noch Schwierigkeiten bestehen blei
ben, so gilt dies vor allem für den Zusammenhang 
mit der Auflockerung der Kontingentierung: Natürlich 
muß die Neueinführung von Mindesttarifen, die in 
gewisser Hinsicht ein Mindesteinkommen garantie
ren  — sofern die Kontrolleinrichtungen ausreichen —, 
zu einem Hineinströmen neuer Kapazitäten ln die 
Branche führen. Die Kommission s± ein t anzunehmen, 
daß dem mit verschärften Zulassungsbedingungen 
gesteuert werden könne.

Angesichts der verfassungsrechtlichen Grenzen, die 
hierfür zumindest in Deutschland gezogen sind, muß 
man sich fragen, ob dieser W eg zur Sicherung der 
Ordnung im Verkehr^genügt. A ndererseits w ird ge
rade bei einer Realisierung der Preisbildungsfreiheit 
das Problem der Kontrolle kartellartiger Abmadiun
gen und des Mißbrauchs von Marktmacht akut. Die 
ersteren sind durchaus innerhalb der M argen vorstell
bar und könnten die angestrebte W ettbew erbsbele
bung wieder zunichte machen. Gegen die letztere soll
ten zwar theoretisdi die Tarifobergrenzen genügend 
Sicherheit bieten; es bleiben jedoch Fragen des ge
zielten Vernichtungswettbewerbs auch nach unten hin, 
die bei breiter Tarifmarge und zeitweiliger Vernach
lässigung der Gesamtkostendeckung durchaus aktuell 
werden können.

Hinzu treten die Problematik der Sicherung einheit
licher Arbeitsbedingungen, die Frage der Erstattungs
m odalitäten für verbleibende gemeinwirtschaftliche 

' Lasten, die Regelung der „allgemeinen Besteuerung", 
die sich z. B. in der Beförderungssteuer in Sätzen nie
derschlägt, die die der allgemeinen Umsatzsteuer er
heblich übersteigen (ganz zu schweigen von den Groß
handelssätzen, die eigentlich vergleichbarer wären), 
und ähnliches mehr.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Kom
mission mit ihrer Denkschrift, die nun zu langwierigen 
Debatten Anlaß geben dürfte, einen bedeutsam en 
Ausgangspunkt geschaffen ha t' für eine M oderni
sierung des Ordnungssystems im Verkehr, das im 
Vergleich zu den m odernen Entwicklungen der V er
kehrstechnik selbst nur allzu antiquiert wirkt. Die 
Denkschrift zeichnet sich durch vorsichtige Mäßigung 
aus, die viele W ege offen läßt.

Internationaler Straßenverkehr und EWG
Dr. Axel von ^Selasinsky, Frankfurt am Main

A ls in Rom die V erträge zur Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft unterzeichnet wurden, hat man 

an vieles gedacht und viele wirtsdiaftliche Fragen be
handelt, aber einen Punkt recht stiefmütterlich behan
delt: nämlich den Verkehr. Den Verkehr betreffen nur 
die A rtikel 74 bis 84 des Vertrages. Für den Straßen
verkehr im besonderen gibt es überhaupt keine Vor
schriften, und mit Recht, da man ja den europäischen 
V erkehr integrieren will. In den letzten Wochen und 
M onaten ist allerdings die Erörterung gerade über 
diesen Punkt besonders in Fluß geraten.

D ie rechtlichen G rundlagen der europäischen  
Verkehrsintegration

Der Deutsche Industrie- und Handelstag hat sich mit 
dem Problem in einer Studie befaßt, ferner haben 
aber besonders der Präsident der Abteilung V erkehr 
in  der EWG-Kommission, Botschafter Lambert Schaus, 
sowie der deutsche V ertreter in dieser Kommission, 
Dr. Ing. Günter Krauss, Stellung genommen. Beson
ders der letztere beschäftigt sich eingehend mit den

Auseinandersetzungen über die rechtlichen Grundlagen 
der europäischen Verkehrsintegration. Er findet hier
für eine verhältnism äßig einfache Formel:
Gelten für das Verkehrswesen nur die Vorschriften 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft über den Verkehr? Oder sind auf 
das Verkehrswesen die allgemeinen Bestimmungen 
des V ertrages neben den besonderen V erkehrsvor
schriften anzuwenden?
Hierzu sagt er weiter, daß namentlich die französische 
Regierung nur den besonderen V erkehrstitel für an
wendbar hält. Das deutsche Bundesverkehrsm iniste
rium wendet sidi hauptsädilich gegen die Anwendbar
keit der W ettbewerbsregeln des V ertrages auf den 
Verkehr.

Die Kommission und der Vorsitzer ihrer Arbeitsgruppe 
Verkehr, Botschafter Lambert Schaus, haben sich w ie
derholt — und nodimals in einer Denkschrift über die 
Grundausrichtung der gemeinsamen V erkehrspolitik — 
für folgende Gedanken ausgesprochen. Die besonderen 
Verkehrsvorschriften der A rtikel 74 und 84 des Ver-
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träges schließen die Anwendbarkeit der allgemeinen 
Regeln auf das Verkehrswesen nicht aus. Die allge
meinen Bestimmungen gelten nidit, wenn sie kraft 
ausdrüdslidier Vorschrift ausgenommen sind. Diese 
Auffassung leitet die Kommission vor allem aus dem 
Grundsatz der Universalität des V ertrages ab.

Diese Unsicherheit dürfte dazu führen, daß noch heftige 
Auseinandersetzungen unter den M itgliedstaaten sta tt
finden werden, zumal z. B. die N iederlande und die 
westdeutsche Bundesrepublik ziemlich entgegenge
setzte Auffassungen über die Gestaltung des V er
kehrs, insbesondere des Straßenverkehrs, besitzen.

Stürm ische E ntw icklung des in tern a tion a len  
Straßenverkehrs

Wahrscheinlich von den Vätern der EWG-Verträge 
kaum erwartet, hat sich der internationale Straßen
verkehr seit 1957 außerordentlich stürmisdi entwidcelt. 
W ie stark dies der Fall gewesen ist, zeigen die Über
sichten.

Steigerun g d es intern ation alen  Straßenverkehrs  
nad i M engen

(in 1000 t)

Position 1955 1956 1957 1958 ^ 1959 1960

Einfuhr 2 671,3 3 098,6 3 488,8 4 574,8 6 516,1 7 892,5
Ausfuhr 1 519,4 2 146,6 2 593,2 2 694,3 3 200,8 3 846,8
Durdifuhr 80,8 119,9 131,4 193,5 264,9 300,7

Insgesam t 4 271,5 5 365,1 ■6 213,4 7 462,6 9 981,8 12 040,0

Steigerun g d es intern ation alen  Straßenverkehrs 
na d i Ländern

Land Einladungen 
in Va

A usladungen 
in ®/o

Belgien +  196,9 +  235,9
D änem ark +  312,6 . +  146,8
F rankreid i . +  784,9 +  742,0
Ita lien  (1960/1958) +  193,3 +  216,6
Luxemburg +  118,4 +  16,9
N iederlande +' 198,9 +  155,2
ö s te r re id i f  110,8 +  269,3
Sdiweiz +  129,6 +  128,6

Insgesam t +  195,5 +  153,2

Diese Übersichten beweisen w eiter u .a., daß der 
internationale Straßenverkehr sehr w esentlidi davon 
betroffen wird, was schließlich auf Grund der EWG-

Verträge gesdiaffen wird. Das gesdiäftsführende Vor
standsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Güterfernver
kehr im Bundesgebiet e.V . (AGF), Dr. Heimes, hat 
z. B. kürzlich in einem V ortrag festgestellt, daß der 
S traßengüterverkehr in den zur EWG gehörenden 
europäischen Ländern im Durdischnitt etwa doppelt 
soviel Güter befördert w ie die Eisenbahn. Die tonnen
kilometrische Leistung ist allerdings etwas geringer 
als die der Eisenbahn, da die m ittlere Versandweite 
beim Lastkraftwagen wesentlich unter derjenigen der 
Schiene liegt. Es ist eben so, daß die nationale Tätig
keit der Eisenbahn an den jeweiligen Landesgrenzen 
endet, die Binnenschiffahrt auf die wenigen großen 
Ströme beschränkt ist und nur der Straßengüterver
kehr in Einfuhr, Ausfuhr und Durdifuhr durdi die be
teiligten Länder seine Aufgaben in eigener Regie zu 
bewältigen hat.

Es dürfte in diesem Zusammenhang besonders inter
essieren, was die V ertreter des gewerblichen Straßen
verkehrs zu der gegenwärtigen Lage sagen. So meint 
z.B. Dr. Heimes von der AGF, daß die Schwierigkei
ten auf dem Verkehrssektor deshalb besonders groß 
sind, weil der Verkehr von jeher starken Eingriffen 
des Staates unterworfen war, so daß er sidi nur in 
begrenztem Umfang nach rein wirtschaftlidien Über
legungen entwickeln konnte. Der V erkehr ist überall, 
wenn auch in graduell verschiedenem Maße, für die 
Erreichung staatspolitisdier Ziele eingesetzt worden. 
Die Konkurrenz des Lastkraftwagens hat diese Mög
lichkeiten in zunehmendem Maße begrenzt. Die hier
aus entspringende Notwendigkeit zu einer Neuord
nung der V erkehrspolitik ist noch nirgends zufrieden
stellend gelungen. Heute erweisen sidi die diver
gierenden Vorstellungen über eine zweckmäßige 
Koordinierung des Verkehrs als H auptstreitpunkt auf 
dem W ege zu einer europäisdien Verkehrspolitik.

B eseitigung künstlicher W ettbew erbsverserrungen
> '

Es geht aber nicht nur um die Frage der Koordinie
rung, d. h. darum, ob die künftige europäische Ver
kehrspolitik stark dirigistisch oder liberal ausgerichtet 
werden soll. Noch dringlicher erscheint uns die Lösung 
gewisser Harmonisierungsaufgaben. Das Ziel der Har
monisierung muß darin liegen, durch Beseitigung 
künstlicher W ettbewerbsverzerrungen für die Trans-
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Portunternehm ungen der versdiiedenen Nationalitäten 
gleiche W ettbewerbsvoraussetzungen im V erkehr zu 
schaffen.' Natürliche Begünstigungen, wie sie etwa in 
niedrigeren Löhnen und Sachkosten bestehen, müssen 
dabei selbstverständlich außerhalb der Betrachtungen 
bleiben. Künstliche W ettbewerbsverzerrungen liegen 
insbesondere in folgenden Punkten vor;
1. Stark unterschiedliche Höhe der fiskalischen Lasten, 

die den Transportunternehmen für die Deckung der 
W egekosten auferlegt sind.

. 2. Diskriminierende Verkehrssteuern, die zum Teil 
prohibitiven Charakter tragen. Die Benachteiligung 
ausländischer Unternehmen durch die Einräumung 
günstigerer Steuersätze für Inländer bedeutet zwei
fellos zudem die Diskriminierung der ersteren.

3. Ungleiche Bestimmungen bezüglich der Abmessun
gen und Gewichte der zum Verkehr zugelassenen 
Lastkraftwagen.

4. Handhabung des Genehmigungsverfahrens für den 
grenzüberschreitenden Verkehr. Abgesehen von 
den, den Notwendigkeiten des Verkehrs nicht Rech
nung tragenden, unzureichenden Kontingenten, be
hindert die verwaltungsmäßige Handhabung der 
Genehmigungsverfahren den Verkehr beträchtlich. 
H ier spielt ohne ZweifeL vielfach das Interesse der 
Länder an einer Stützung ihrer Eisenbahnen eine 
wesentliche Rolle.

5. Die Frage der künftigen Tarifgestaltung bedarf im 
Rahmen der EWG einer einheitlichen Lösung. Hier 
liegt ein besonders schwieriges Problem, da einige 
Länder der EWG für die Tariffreiheit eintreten, 
während andere, z. B. die Bundesrepublik, konse
quent auf der Festlegung verbindlicher Tarife und 
der Kontrolle ihrer praktischen Einhaltung beharren.

Freies N iederlassungirecht und  freier  
Dienstleistungsverkehr

Die Hauptsorge gilt der Freizügigkeit im Straßenver
kehr Europas, sind doch gerade die Straßen die ver
bindenden Elemente, nicht nur der Mensdien, was sich 
in dem stetig zunehmenden Omnibusverkehr mani
festiert, sondern auch der Volkswirtsdiaften. Hier, 
aber werden sich noch viele Sdiwierigkeiten ergeben, 
von denen eine besonders aufgezeigt werden soll, 
und zwar die Niederlassungsfreiheit audi im Ver
kehr. Man wird sich in diesem Zusammenhang an die 
Aufstodcung der Güterfernverkehrskonzessionen er
innern, die in den letzten Wodien in der Bundesrepu
blik  im Gespräch waren. Die Pläne der EWG gehen 
darauf hinaus, schon möglichst bald das freie Nieder- 
lassungsredit für Verkehrsunternehmen und den 
freien Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten. Eine 
solche Niederlassungsfreiheit würde aber heißen, daß 
z. B. ein Franzose audi in der Bundesrepublik den 
Sitz oder eine Filiale seines Straßenverkehrsunter

nehmens unter den gleichen Bedingungen wie ein 
W estdeutscher errichten und das Gewerbe ausüben 
darf.

Freier D ienstleistungsverkehr w äre dann gewährt, 
wenn die westdeutschen Behörden einen Franzosen 
unter den gleichen Bedingungen w ie einen Ange
hörigen des eigenen Landes zum grenzüberschreiten
den V erkehr nad i oder durdi die Bundesrepublik oder 
gar zum Binnenverkehr darin zulassen, obwohl der 
Unternehm er seinen Sitz in Frankreid i behält. Für 
die Durchsetzung dieser Vorhaben hat die EWG-Kom
mission schon Termine vorgesdilagen.

Die Beschränkungen der freien N iederlassung inner
halb der M itgliedsstaaten sollen schrittweise bis 1967 
aufgehoben werden. Für die Gewerbezweige mit Hilfs
oder Verm ittlerfunktionen, also für Spediteure, sind 
die Beschränkungen sogar bereits bis zum 31. 12. 1963 
zu beseitigen. Die Termine für den freien Dienst
leistungsverkehr hängen davon ab, wie sdinell man 
auf dem W ege einer gemeinsamen EWG-Verkehrs- 
politik vprankommt. Die Freiheit des Durchgangsver
kehrs soll beim Transit bis Ende 1962 herbeigeführt 
werden. In einer zweiten Phase bis Ende 1964 will 
man die Freiheit des D urdigangsverkehrs in dem 
Sinne verwirklichen, daß ein in seinem Herkunfts
land zum G üterkraftverkehr zugelassenes Kraftfahr
zeug auch am Transit durch einen anderen Mitglieds
staat teilnehm en darf. Beim grenzübersdireitenden 
V erkehr sollen bis Ende 1964 wesentliche Aufstodcun- 
gen der Kontingente verw irklidit werden. Spätestens 
bis Ende 1962 sollen die bestehenden Kontingente 
angemessen -in einem  gleichmäßigen, noch festzu
legenden Verhältnis aufgestockt werden. ■

Als besonders dringlidi sieht man die Beseitigung der 
Beschränkungen für riichtansässige V erkehrsunterneh
mer an. Diese sollen spätestens bis 1967 beseitigt sein. 
Darüber hinaus soll bis Ende 1964 für ausländisdie 
Unternehmer über die bestehenden Möglichkeiten 
hinaus das Redit verwirklicht werden, vor oder nach 
Beförderung im' grenzüberschreitenden V erkehr zu
mindest eine Beförderung im nationalen V erkehr aus
zuführen. Ganz gleich, wie die Diskussion über die 
Kontingentierung in  der Bundesrepublik auslaufen 
sollte, wird man diesem europäischen Trend auf die 
Dauer Rechnung tragen müssen. In Brüssel will man 
die Erfordernisse des N iederlassungsredits und der 
gemeinsamen V erkehrspolitik m iteinander in Einklang 
bringen. Vor allem seien Voraussetzungen zu sdiaf
fen, die eine allmählidie Auflockerung des Systems 
der Zulässungsbesdiränkungen gestatten.
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